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Ja zur Rückerstattung von Potentatengeldern  

 

Solothurn, 30. März 2010 – Der Regierungsrat begrüsst in seiner Ver-

nehmlassung an das Eidgenössische Departement für auswärtige An-

gelegenheiten (EDA) den Entwurf zum Bundesgesetz über die Rücker-

stattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch expo-

nierter Personen (RuVG). 

 

In den letzten Jahren zeigte sich, dass die Sperrung, Einziehung und Rücker-

stattung von in der Schweiz hinterlegten Vermögen von ausländischen Poten-

taten wie z.B. Mobutu, auf unüberwindliche Hindernisse stossen kann, wenn 

der entsprechende Staat im Rechtshilfeverfahren nicht mitwirkt.  

 

Der Regierungsrat unterstützt die Bestrebungen des Bundesrates, mit dem 

vorgelegten Gesetz und den darin vorgesehenen Verfahren, auch in solchen 

Fällen eine Rückerstattung der Vermögenswerte zu Gunsten der Bevölkerung 

des betreffenden Staates zu ermöglichen und damit den Missbrauch des 

Schweizer Finanzplatzes zu bekämpfen. 

 

 

 

Staatskanzlei 
Information  

Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 70  
Telefax 032 627 22 75  
kanzlei@sk.so.ch 
www.so.ch 


